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COPEN 239

VERMERK
von Dr. Johannes Windisch, Attaché/Justizangelegenheiten, Ständige Vertretung 

Österreichs bei der Europäischen Union
für Herr Ivan BIZJAK, Generaldirektor, Generaldirektion H (Justiz und Inneres) des 

Rates der Europäischen Union
Eingangsdatum: 3. November 2009
Betr.: Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26. Februar 2009 über die 

Durchführung und den Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem 
Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten
– Notifikationsschreiben Österreichs

Die Delegationen erhalten beigefügt ein Notifikationsschreiben Österreichs.

________________
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Brüssel, am 29.10.2009 

An das
Generalsekretariat des Rates der EU
Generaldirektion GD H
z.Hd. Herrn Generaldirektor Ivan Bizjak
Brüssel

GZ: BMJ/0028/2009

Betrifft: Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26.2.2009 über die Durchführung und den 

Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zwischen den MS; Notifikation 

durch Österreich

Sehr geehrter Herr Generaldirektor!

Die Ständige Vertretung Österreichs bei der Europäischen Union beehrt sich, Ihnen in Kopie ein 

Schreiben des österreichischen Bundesministeriums für Justiz zu übermitteln, in dem die 

Benennung einer österreichischen Zentralbehörde gemäß Artikel 3 Abs. 1 des im Betreff 

ersichtlichen Rahmenbeschlusses vorgenommen wird.

Mit freundlichen Grüßen

Für die Ständige Vertretung:

Dr. Johannes Windisch

(Attaché/Justizangelegenheiten)

Dieses Notifikationsschreiben ergeht auch an die Europäische Kommission.
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An die Europäische Kommission

Generalsekretariat des Rates der EU

Generaldirektion GD H

z.Hd. Herrn Generaldirektor Ivan Bizjak

Brüssel

Betrifft: Rahmenbeschluss 2009/315/JI des Rates vom 26.2.2009 über die Durchführung und den 

Inhalt des Austauschs von Informationen aus dem Strafregister zwischen den Mitgliedstaaten; 

Notifikation durch Österreich

Gemäß Artikel 3 Abs. 2 des erwähnten Rahmenbeschlusses teilt das Bundesministerium für Justiz 

der Republik Österreich mit, dass das

Strafregisteramt der Bundespolizeidirektion Wien

Wasagasse 22

1090 Wien

Tel.: +43 1/31310-79231, 79200 oder 79201

Fax: +43 1/31310-79209

E-Mail: bpd-w-strafregisteramt@polizei.gv.at

als österreichische Zentralbehörde gemäß Artikel 3 Abs. 1 leg.cit. designiert wurde.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Irene Gartner m.p.

____________


